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1. Ausgangslage 

1.1 Anlass 

Durch die Gesamtrevision der Bau- und Strassenlinien verspricht sich die Gemeinde eine Vereinfa-

chung der Bauliniensituation und eine Erleichterung der Handhabung auf Verwaltungs- und An-

wenderebene. Es soll eine klare Ausgangslage für Planende und Eigentümer geschaffen werden. 

Daher werden nun alle Bau- und Strassenlinien überprüft, ggf. angepasst, wo noch nicht vorhanden 

neu festgelegt und in einem rechtskräftigen Planwerk zusammengeführt. 

Aufgrund der zu erwartenden unterschiedlichen Problemstellungen und Lösungsansätze sowie 

auch der Dringlichkeit einzelner Gebiete wurde das Baugebiet in drei Lose aufgeteilt. Los 1 behan-

delt das Baugebiet westlich der Emil Frey-Strasse.  
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1.2 Gegenstand 

Die Planungsvorlage basiert auf folgenden Grundlagen: 

 Gültiger Zonenplan Siedlung (RRB Nr. 1083 vom 15.08.2017) 

 Gültiges Zonenreglement Siedlung (RRB Nr. 1083 vom 15.08.2017) 

 Strassennetzplan (RRB Nr. 1083 vom 15.08.2017) 

 Gewässerschutzverordnung vom 28.10.1998 (Stand 01.06.2018) 

 Raumplanungs- und Baugesetz BL vom 08.01.1998 (Stand: Änderung vom 08.11.2018) 

 Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz BL, RBV (Stand 01.01.2019) 

 Schutz- und Schonzonenplanung, Gemeinde Münchenstein (Stand Planauflage, 19. 11. 2020) 

1.3 Bestandteile der Mutation 

Folgende Dokumente sind Bestandteil der Planung und werden mit dem vorliegenden Planungsbe-

schluss zu neuen grundeigentümerverbindlichen Dokumenten: 

 Bau- und Strassenlinienplan Siedlungsgebiet, Los 1, Teilplan 1, Massstab 1:1'000 

 Bau- und Strassenlinienplan Siedlungsgebiet, Los 1, Teilplan 2, Massstab 1:1'000 

 Bau- und Strassenlinienplan Siedlungsgebiet, Los 1, Teilplan 3, Massstab 1:1'000 

 Bau- und Strassenlinienplan Siedlungsgebiet, Los 1, Teilplan 4, Massstab 1:1'000 

Gleichzeitig werden die heute gültigen Planungsdokumente im Bereich der Gesamtrevision Los 1 

aufgehoben. Folgende Planungen werden ganz aufgehoben: 

 Baulinienplan Dillackerstrasse, Grenzstrasse und Privatstrasse, 43/BLP/U/G, RRB Nr. 0 vom 

20.01.1939 

 Im Steinenmüller, 50/eBS/2/0, RRB Nr. 3212 vom 12.12.1952 

 Emil Frey-Strasse (Quartierstrasse zw. Gartenstadt u. Schluchtstrasse), 43/gBS/2/0, RRB Nr. 1191 

vom 21.04.1964 

 Gartenstadt, 43/gBS/4/0, RRB Nr. 359 vom 03.02.1970 

 eBS Stöckackerstrasse, 43/eBS/10/0, RRB Nr. 674 vom 03.03.1970 

 Ergänzung Baulinie Grabenackerstrasse, 43/gBS/4/1, RRB Nr. 3241 vom 17.12.1996 

 Birshofklinik, Parzelle Nr. 2290, 43/BSP/34/0, RRB Nr. 2274 vom 30.11.2004 

 Teilplan Binningerstrasse der Planung Binningerstrasse, Birseckstrasse, Laufenstrasse, 

43/eBS/3/0, RRB Nr. 367 vom 05.02.1954 

 Teilplan Laufenstrasse der Planung Binningerstrasse, Birseckstrasse, Laufenstrasse, 43/eBS/3/0, 

RRB Nr. 367 vom 05.02.1954 
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Folgende Planungen haben Planbeständigkeit, werden jedoch mit dieser Revision neu genehmigt: 

 Waldbaulinienplan Parzelle Nr. 5606, 43/BSP/37/0, RRB Nr. 822 vom 13.06.2017 

 Baulinienplan Hübeliacher, 43/BSP/38/0, RRB Nr. 1394 vom 17.10.2017 

 BSP Binningerstrasse 35, Parzelle Nr. 3479, 43/BSP/40/0, RRB Nr. 1339 vom 04.09.2018 

Bei den folgenden Planungen liegen die Baulinien teilweise in einem anderen Los, weshalb sie nur 

zum Teil aufgehoben werden können: 

 Bruderholzrain, Fohrlisrain, 43/WBL/18/0, RRB Nr. 91 vom 10.01.1978 

Folgende orientierende Bestandteile werden mit den grundeigentümerverbindlichen Dokumen-

ten zur Genehmigung eingereicht: 

 Planungsbericht inkl. Mitwirkungsbericht nach Art. 47 RPV  

 Konstruktionspläne, Los 1, Teilplan 1-4, Massstab 1:1'000 

 Differenzpläne, Los 1, Teilplan 1-4, Massstab 1:1'000 

 Anhang 1 zum Planungsbericht  

 Stellungnahme zum Vorprüfungsbericht 

 Anhang 2 zum Planungsbericht 

1.4 Zielsetzungen  

Mit der Revision der Bau- und Strassenlinien sollen folgende Ziele erreicht werden: 

 Zusammenfassung der unterschiedlichen Einzelpläne zu einem einzigen, übersichtlichen und 

verbindlichen Planwerk. 

 Festlegung von einheitlichen (Rechtsgleichheit) und zeitgemässen Baulinienabständen für alle 

Verkehrsanlagen.  

 Überprüfung und Anpassung der Bau- und Strassenlinien an die 2017 genehmigte Zonenpla-

nung. 

 Bereinigung allfälliger Widersprüche oder Unklarheiten aus bestehenden, nicht aufeinander 

abgestimmten Planungen. 
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2. Organisation und Ablauf der Planung 

2.1 Beteiligte 

An der Erarbeitung der Planungsvorlage haben sich folgende Stellen beteiligt: 

 Gemeinde: Gemeinderat, Bauverwaltung, Abteilung Raum & Umwelt Münchenstein 

 Planer: Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG, Projektleiter Volker Meier 

 Zuständiger Kreisplaner (ARP): Philippe Pfister 

2.2 Planungsablauf 

21.08.2018 Auftragserteilung 

Okt. '18 – Feb. '19 Entwurfsarbeiten 

19.03.2019 Bau- und Verkehrsausschuss Münchenstein 

10.09.2019 

22.10.2019 

Bauausschuss Münchenstein 

Beschluss Gemeinderat, Freigabe kantonale Vorprüfung 

27.11.2019 Einleitung Vorprüfung beim ARP 

06.03.2020 Vorprüfungsbericht ARP 

22.10. – 3.12.2020 Durchführung öffentliches Mitwirkungsverfahren für Bevölkerung und be-
troffene Grundeigentümer und Verabschiedung Mitwirkungsbericht 

Dez. 2020 Bereinigung für Beschlussfassung 

19.01.2021 Beschlussfassung Gemeinderat  

23.03.2021 Beschlussfassung Gemeindeversammlung 

3.06. – 2.07.2021 Planauflage 

ausstehend Ev. Einsprachenbehandlung 

ausstehend Antrag zur Genehmigung durch den Regierungsrat 
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3. Randbedingungen Bund und Kanton 

3.1 Bund 

Die Zielsetzungen und Grundsätze des RPG sowie die Anforderungen des USG werden erfüllt. Mit 

dem vorliegenden Bau- und Strassenlinienplan Bauzone wird vor allem den Zielsetzungen Schaf-

fung wohnlicher Siedlungen, Sicherstellung der Erschliessung, haushälterische Nutzung des Bodens, 

Schaffung von Fusswegen und Erhaltung wertvoller Ortsbilder Rechnung getragen. 

3.2 Kanton 

Es liegen keine gemeindespezifischen, kantonalen Vorgaben vor.  
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4. Erläuterung zur Planungsvorlage 

4.1 Erläuterungen zu den Strassenlinien 

4.1.1 Dimensionierungsgrundsätze 

Die Dimensionierung der Strassenbreite resp. lichten Breite basiert auf der SN-Norm 640 201.  

Die Planung basiert auf dieser Norm, da sie die massgebende Grundlage zur Dimensionierung von 

Strassenbreiten darstellt. Für die Planung in Münchenstein wurde der Raumbedarf jeder Strasse und 

jedes Weges in Abhängigkeit von der jeweiligen Strassenkategorie gemäss Strassennetzplan und 

der erforderlichen Ausbaubreite (nur Fahrbahn) gemäss der o. g. Projektierungshilfe ermittelt. 

Hätte man die erforderliche lichte Breite zugrunde gelegt, wären bei allen Strassen noch 20-30cm 

hinzuzurechnen gewesen. Jedoch ist dies bei Strassen mit beidseitigen, grosszügig kalkulierten, 2m 

breiten Trottoirs nicht erforderlich. Bei diesen kann der Fahrbahnrand nicht direkt bebaut werden. 

Deshalb kann die erforderliche Fahrbahnbreite als massgebend betrachtet werden.  

Die Klassierung des Strassenabschnitts im rechtsgültigen Strassennetzplan (Gesamtrevision Zonen-

vorschriften 2017) legt die Kategorie nach SN-Norm 640 045 fest, welche wiederrum den Grund-

begegnungsfall festlegt und somit die benötigte Fahrbahnbreite. 
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Kategorien 

Strassennetzplan 

Kategorien VSS-

Norm 

Grundbegegnungsfall Fahrbahn-

breite  

( ≈ lichte 

Breite) 

Hauptsammel-

strasse (HS-50) 

Hauptsammel-

strasse 

Signalisiert: 50km/h 

Lastwagen - Lastwagen können sich mit 

einer Begegnungsgeschwindigkeit von 

30km/h kreuzen.  

6.55m 

Hauptsammel-

strasse (HS-30) 

Hauptsammel-

strasse 

Signalisiert: 30km/h 

Lastwagen - Lastwagen können sich mit 

einer Begegnungsgeschwindigkeit von 

unter 20km/h kreuzen, Personenwagen - 

Lastwagen mit 30km/h. 

5.85m 
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Kategorien 

Strassennetzplan 

Kategorien VSS-

Norm 

Grundbegegnungsfall Fahrbahn-

breite  

( ≈ lichte 

Breite) 

Quartiersammel-

strasse (QS-50) 

Quartiersammel-

strasse 

Signalisiert: 50km/h 

Lastwagen - Lastwagen können sich mit 

einer Begegnungsgeschwindigkeit von 

unter 20km/h kreuzen, Personenwagen - 

Lastwagen mit 30km/h. 

5.5m 

Quartiersammel-

strasse (QS-30) 

Quartiersammel-

strasse 

Signalisiert: 30km/h 

Personenwagen – Lastwagen können sich 

mit einer Begegnungsgeschwindigkeit 

von unter 20km/h kreuzen, Personenwa-

gen – Personenwagen mit 30km/h.  

5.0m 
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Kategorien 

Strassennetzplan 

Kategorien VSS-

Norm 

Grundbegegnungsfall Fahrbahn-

breite  

( ≈ lichte 

Breite) 

Erschliessungs-

weg (EW-50) 

Zufahrtsstrasse Signalisiert: 50km/h 

Personenwagen – Personenwagen kön-

nen sich mit einer Begegnungsgeschwin-

digkeit von unter 20km/h kreuzen.  

4.5m 

Erschliessungs-

weg (EW-30) 

Zufahrtsstrasse Signalisiert: 30km/h 

Personenwagen – Personenwagen kön-

nen sich mit einer Begegnungsgeschwin-

digkeit von unter 20km/h kreuzen. 

4.5m 
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Zur Fahrbahnbreite werden jeweils die Trottoirs dazugerechnet, wobei auf Folgendes geachtet 

wird: 

 Es wird vom heutigen Bestand vor Ort ausgegangen. 

 Es wird mit einer grundlegenden (und grosszügigen) Breite von 2.0m gerechnet.  

 Die Trottoirs werden im Bau- und Strassenlinienplan nicht als separate Verkehrsfläche darge-

stellt, sondern grundsätzlich dem Strassenraum angerechnet. Dies bewirkt eine maximale Fle-

xibilität bei der Gestaltung der Strassenräume bei Bauprojekten/Strassensanierungen.  

Für die Fuss- und Radwege ohne motorisierten Verkehr werden die folgenden Masse festgelegt: 

 Bei reinen Fusswegen wird mit einer Mindestbreite von 2.0m gerechnet. 

 Wo auf Fusswegen eine kommunale oder kantonale Radroute verläuft, wird mit einer erfor-

derlichen Mindestbreite von 3.5m gerechnet. 

Aus diesen Kriterien werden die sogenannten Richtvorgaben für den erforderlichen Strassenraum 

abgeleitet. 

4.1.2 Konstruktion der Strassenbreiten 

Im Konstruktionsplan (siehe Anhang) sind die erforderlichen Dimensionierungen überprüft wor-

den. Als Grundlage zur Konstruktion der Strassenlinien dient die Strassenachse. Die Fahrbahnbrei-

ten definieren sich aus den im Kapitel 4.1.1 abgeleiteten Dimensionierungsgrundsätzen. Aus dem 

Konstruktionsplan kann sodann abgelesen werden, ob die erforderliche Breite innerhalb der be-

stehenden Strassenparzelle ausreicht. Die gewählten Farben im Konstruktionsplan haben nachfol-

gende Funktion: 

 Weiss = Die Richtvorgaben für den Strassenraum sind passend. Die erforderliche Strassenbreite 

und die Breite der Strassenparzelle stimmen nahezu überein. 

 

 Grün = Der erforderliche Strassenraum hat innerhalb der bestehenden Parzelle Platz, es ist gar 

mehr bzw. zusätzlicher Gestaltungsspielraum vorhanden.  
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 Gelb = Der erforderliche Strassenraum geht über die Breite der bestehenden Parzelle hinaus. 

Die bestehenden Kompetenzstreifen werden weiterhin beansprucht. 

 

 Orange = Der erforderliche Strassenraum geht über die Breite der bestehenden Parzelle hin-

aus, ohne dass (neue) Kompetenzstreifen in Anspruch genommen werden. Der Strassenraum 

wird nicht erweitert.  

 

 Blau = Spezialfälle, die in keines der oben erläuterten Muster passen. Erläuterungen zu diesen 

Strassenzügen sind dem Anhang 1 zu entnehmen. 

4.1.3 Konstruktion der Strassenlinien 

Auf Basis der Überprüfung der Dimensionierungen wurden im darauffolgenden Schritt die Stras-

senlinien konzipiert und festgelegt. Die gewählten Lösungen unterscheiden sich wie folgt:  

 Die Richtvorgaben werden erfüllt (Konstruktionsplan weiss)  

o Die Strassenlinien werden auf die Parzellengrenzen gelegt.  

 Die Breite der Strassenparzelle geht über die Richtvorgaben hinaus (Konstruktionsplan grün). 

o Die Strassenlinien werden auf die Parzellengrenzen gelegt. Somit möchte sich die Ge-

meinde einen Gestaltungsspielraum für verkehrsberuhigende Massnahmen bewahren, 

um in Zukunft allfällige bauliche Eingriffe (z.B. breitere Trottoirs als nach Norm oder 

Strassenraumgestaltung) durchführen zu können. 

o Wenn heute bereits Kompetenzstreifen bestehen, obwohl die Strassenparzelle den 

Anforderungen entspricht, werden sie weiterhin in Anspruch genommen. Somit 

möchte sich die Gemeinde auch hier einen Gestaltungsspielraum bewahren. Die Stras-

senlinien werden auf den Aussenrand des Kompetenzstreifens gelegt.  

 Die Richtvorgaben werden nicht eingehalten, resp. der Raumbedarf des Strassenraums geht 

über die bestehende Strassenparzelle hinaus (Konstruktionsplan gelb). 

o Die bestehenden Kompetenzstreifen werden weiterhin beansprucht und die Strassen-

linie wird auf den Aussenrand des Kompetenzstreifens gelegt. Bei unklarem Verlauf 

des heutigen Strassenrands wurde die Aussenkante vor Ort durch ein Vermes-

sungsteam terrestrisch erfasst. 

o Die Parzellengrenzen werden nicht mutiert. Somit bleibt die Bemessungsgrundlage für 

die anrechenbare Grundstücksfläche unverändert. Die gesamte Parzellenfläche inklu-

sive Erschliessungsflächen ist für die Berechnung der Bebauungsziffer relevant.  
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 Die Richtvorgaben werden nicht eingehalten, resp. der Strassenraum benötigt mehr Platz, als 

die bestehende Strassenparzelle es erlaubt (Konstruktionsplan orange). 

o Die Strassenlinien werden auf die Parzellengrenze gelegt. Somit ist der Strassenraum 

kleiner, als die Richtvorgaben es vorsehen, jedoch sieht die Gemeinde keinen Bedarf, 

neue Kompetenzstreifen in Anspruch zu nehmen oder gar Land zu erwerben. Bei un-

klarem Verlauf des heutigen Strassenrands/Abschlusses wurde die Aussenkante vor Ort 

durch ein Vermessungsteam terrestrisch erfasst. Die Praxis zeigt, dass die bekannten 

Engstellen auch mit einem knappen Querschnitt funktionieren. Gerade bei Erschlies-

sungsstrassen im Quartier wird das Fahrtempo folglich den Gegebenheiten angepasst. 

 Bei Strassenabschnitten mit speziellen Gegebenheiten wurde die Führung der Strassenlinie ge-

sondert betrachtet (Konstruktionsplan blau). Dies insbesondere bei:  

o Plänen, die kürzlich in Rechtskraft erwachsen sind (Planbeständigkeit) 

o Festlegungen im Zusammenhang mit der Schutz- und Schonzonenplanung 

o Einzelfällen  

 Bei Privatstrassen werden keine Strassenlinien festgelegt (siehe RBG Art. 98). 

 Entlang Parzellen, die in einem Quartierplan, in einer Zone mit Quartierplanpflicht oder im 

Gebiet des Dreispitzes liegen, werden keine Strassenlinien ausgeschieden. Dies erfolgt(e) pro-

jektbezogen im Rahmen des jeweiligen Planungsverfahrens. 

Im Anhang 1 des Planungsberichts sind alle Strassenzüge detailliert erläutert und begründet. 

4.2 Erläuterungen zu den Baulinien 

4.2.1 Grundsätze 

 Die Baulinienabstände sollen gemeindeweit vereinheitlicht werden.  

 Grundsätzlich wird eine Verringerung des Baulinienabstandes angestrebt, was einer besseren 

Bebaubarkeit der Parzellen und somit einer baulichen Entwicklung nach Innen dient.  

 Die Strassenräume werden zum einen durch die einheitlichen Abstände und zum anderen 

durch den Verzicht auf die Umfahrung von Gebäuden gesichert.  

 Mit der Zusammenführung aller Baulinien in einem Plan wird die Anzahl der in einem Bewilli-

gungsverfahren zu berücksichtigenden Pläne reduziert und das Verfahren in der Folge verein-

facht.  

4.2.2 Strassenbaulinien 

Der Strassennetzplan gibt die Strassenkategorie vor. Die Strassenbaulinien werden wie folgt fest-

gelegt: 

 Der Baulinienabstand wird für alle Sammelstrassen beidseitig auf 4.0m festgelegt. 

 Der Baulinienabstand wird für alle Erschliessungsstrassen und Erschliessungswege beidseitig 

auf 3.0m festgelegt. 
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 Der Baulinienabstand wird für alle Fusswege beidseitig auf 2.0m festgelegt.  

 Abweichungen der hier festgelegten Normabstände wurden im Plan vermasst.  

 Bauten, die über die Flucht der Strassenbaulinien ragen, werden bis auf wenige begründete 

Einzelfälle nicht umfahren. Falls eine Umfahrung notwendig ist, erfolgt eine umfassende Inte-

ressenabwägung. 

 Bei Privatstrassen, die mehrere Parzellen erschliessen und in ihrem Charakter einer öffentli-

chen Erschliessungsstrasse gleichen, werden ab Parzellengrenze der Kategorie entsprechende 

Baulinienabstände festgelegt. 

 Anmerkungsparzellen erfahren keine Baulinienziehung. 

 An Kantonsstrassen werden keine Baulinien festgelegt. Bei kommunalen Strassen, welche in 

eine Kantonsstrasse münden, wird die Baulinie auf der Höhe der kantonalen Baulinie ge-

kappt. Falls keine kantonale Baulinie festgelegt ist, wird die kommunale Baulinie bei einem 

Abstand von 5m zur Kantonsstrasse gekappt (Berücksichtigung des Minimalabstandes für Bau-

ten an Kantonsstrassen nach RBG §95, lit. a). 

 Strassenbaulinien werden bei einem Abstand von 10m zur äussersten Gleisachse von Bahnstre-

cken und Tramgleisen gekappt (Berücksichtigung Minimalabstand für Bauten an Schienenwe-

gen nach RBG §95, lit. c). 

 Bei Erschliessungsstrassen und Erschliessungswegen, die parallel von Bahnstrecken und Tram-

gleisen verlaufen und bei welchen der geplante Abstand der Strassenlinie bzw. Parzellen-

grenze den Minimalabstand für Bauten an Schienenwegen unterschreitet, werden die Stras-

senbaulinien auf den Abstand von 10m zur äussersten Gleisachse festgelegt. 

 Ausnahmen sind aufgrund des Ortsbildschutzes, des Städtebaus und der Verkehrssicherheit 

sowie bei Beeinträchtigung der Bebaubarkeit einzelner Bauparzellen begründbar (siehe Kapi-

tel 4.2.5). 

 Bei Strassen, die in einem Quartierplan, in einer Zone mit Quartierplanpflicht, in einem Teilzo-

nenplan, in einer Gesamtüberbauung oder im Gebiet des Dreispitzes liegen, werden keine 

Baulinien ausgeschieden. Bereits bestehende Baulinien, die durch ein oben aufgezähltes Ver-

fahren festgelegt wurden, behalten ihre Gültigkeit. In Zonen mit Quartierplanpflicht sollen 

Baulinien, wie auch Strassenlinien, erst mit der jeweiligen Quartierplanung definiert und fest-

gelegt werden.  

 In Grünzonen wird auf eine Baulinienziehung verzichtet, da diese einem Bebauungsverbot 

gleichkommen. 

4.2.3 Waldbaulinien 

Die Festlegung der Waldbaulinien erfolgte in enger Abstimmung mit dem Amt für Wald (Kreis-

forstingenieur Luzius Fischer): 

 Die Festlegung des Waldbaulinienabstandes wird individuell betrachtet. Bei gut erschlossenen 

Arealen mit Potenzial für eine Entwicklung nach innen wird eine Baulinienreduktion auf 10m 

höher gewichtet als eine Festsetzung des Mindestabstands (20m) an Wälder. Dabei können 

Kriterien wie beispielweise die Erschliessungsgüte und die Funktion des Waldes (Trittstein-

funktion) einen Einfluss haben. 
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 Wohnbauten, die näher als 10m zum Wald stehen, werden grundsätzlich nicht umfahren, 

wenn auf den betroffenen Parzellen unter Berücksichtigung der Grenzabstände genügend 

Fläche für eine Bebauung vorhanden ist. Stattdessen werden durch die Wohnbauten provisori-

sche Waldbaulinien gezogen. Die betroffenen Areale sind in Absprache mit dem Amt für 

Wald (Kreisforstingenieur Luzius Fischer) zu koordinieren. 

 Der Waldbaulinienabstand wird ab der statischen Waldgrenze gemessen. Sofern diese noch 

nicht Rechtskraft erlangt hat, wird der Waldbaulinienabstand von der provisorisch festgeleg-

ten statischen Waldgrenze gemessen.  

 Bei Aufeinandertreffen von Waldbaulinien und Strassenbaulinien werden die Strassenbauli-

nien an der Waldbaulinie gekappt. Die Waldbaulinie wird dagegen bis zur Strassenlinie wei-

tergeführt. 

 Detaillierte Erläuterungen zu den jeweiligen Festlegungen der Waldabstände sind im Anhang 

1 zum Planungsbericht aufgeführt (siehe Anhang 1). 

4.2.4 Konstruktion der Baulinien 

Der Baulinienabstand wird jeweils von der Strassenlinie aus gemessen: 

 

Bei den Privatstrassen werden die Baulinien mit Abstand zu den Parzellengrenzen gezogen: 
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4.2.5 Dimensionierungsgrundsätze in der Schutz- und Schonzonenplanung 

Die Schutz- und Schonzonenplanung sollte ursprünglich mit der Gesamtrevision der Zonenvor-

schriften Siedlung umgesetzt werden. Während der Mitwirkungsfrist gingen beim Gemeinderat 

insgesamt 76 Mitwirkungseingaben ein. Rund die Hälfte davon nahm Stellung zum Thema Denk-

mal- und Ortsbildschutz. Neben mehreren koordinierten Sammeleingaben gingen auch zahlreiche 

Eingaben einzelner Grundeigentümerschaften ein. Dabei ging es im Wesentlichen um zwei 

Punkte: 

 Inhaltliche Änderungswünsche an den Schutz- und Schonzonenvorschriften 

 Separierung der Schutz- und Schonzonenplanung von der Gesamtrevision Zonenvorschriften 

und Behandlung in einem eigenen Planungsverfahren unter verstärktem und direktem Mit-

einbezug der betroffenen Grundeigentümerschaften 

Anlässlich der Sitzung vom 22. März 2016 hat der Gemeinderat den von den Mitwirkenden ge-

stellten Antrag auf Verfahrenstrennung intensiv diskutiert und mit Gemeinderatsbeschluss be-

schlossen, der beantragten Separierung der beiden Planungsverfahren zuzustimmen. Die Schutz- 

und Schonzonenplanung wurde umgehend in Angriff genommen und am 23. September 2020 an 

der Gemeindeversammlung beschlossen. Nach derzeitigem Stand soll die Planung bis Mitte 2021 

durch den Regierungsrat Basel-Landschaft genehmigt sein. 

Im Los 1 liegen die Denkmalschutzzone Gartenstadt, die Ortsbildschonzone an der Schmidholz-

strasse und mehrere Strassenzüge, welche die Gestaltungsvorschriften "Reiheneinfamilienhaus-

Siedlungen" beinhalten. 

Inhalte, Erläuterungen und Begründungen zur Schutz- und Schonzonenplanung finden sich im 

entsprechenden Planungsbericht. Dieser ist einsehbar unter: https://www.muenchenstein.ch/publi-

kationen/246439  

 

Denkmalschutzzone Gartenstadt  

Die Denkmalschutzzone beinhaltet die architekturhistorisch wertvollen Gartenstadt-Häuser mit 

ihrem grosszügig durchgrünten Umfeld. Der Strassenraum ist von Fassade zu Fassade wahrnehm-

bar.  

Der Schutzumfang ist umfassend geregelt. Dabei ist das äusserliche Erscheinungsbild der heutigen 

Fassaden ein wichtiger Punkt. In den Gärten soll jedoch eine gewisse Gestaltungsfreiheit ermög-

licht werden. Der attraktive Strassenraum und die Vorgärten sollen auch in Zukunft eine Einheit 

bilden.  

Die Baulinien werden wie folgt festgelegt: 

 Der Strassenbaulinienabstand zur Stöckackerstrasse wird auf 3m festgelegt. Somit soll eine ge-

wisse Gestaltungsfreiheit in den Gärten geschaffen werden (Möglichkeit zur Erstellung eines 

Carports, der ein Sichtschutzobjekt beinhalten kann).  

https://www.muenchenstein.ch/publikationen/246439
https://www.muenchenstein.ch/publikationen/246439
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 Auf die Fassadenfluchten der zu unterschutzstellenden Gebäude wird eine Gestaltungsbauli-

nie gelegt. Diese wird bis in an die nordöstliche bzw. nordwestliche Ecke der Kopfbauten fest-

gelegt. 

 Zwischen den Gebäudezeilen wird eine Strassenbaulinie auf die Zonengrenze (Zone "Veloun-

terstand" [gelb] und Zone "1-geschossige Anbauten/Nebenbauten" [rosa]) gelegt, da die Zone 

in den Vorgärten einem Bebauungsverbot gleichkommt. Durch die Ziehung der Baulinie kann 

bis an diese Zonengrenze ein eingeschossiger Anbau/Nebenbau erstellt werden. Ein Veloun-

terstand pro Wohneinheit darf in der gelben Zone erstellt werden. 

 

Ortsbildschonzone an der Schmidholzstrasse 

Die Häuserzeile an der Schmidholzstrasse 45 – 65 ist eine direkte Weiterentwicklung der Garten-

stadt-Häuser. Aufgrund des verbesserten wirtschaftlichen Umfeldes wurden die Häuser freiste-

hend und nicht mehr als zusammenhängende Gebäudezeile errichtet. Die grosszügigen Gärten 

und Vorgärten um die stattlichen und repräsentativen Einzelhäuser führen zu einer starken Sied-

lungsdurchgrünung, verleihen dem Quartier einen gartenstadtähnlichen Charakter und schaffen 

eine hohe Wohnqualität. 

Seit ihrer Entstehung erfuhren die Gebäude eine stetige Ergänzung durch verschiedenste Anbau-

ten zur Wohnraumerweiterung. Das dem Gebiet zugrundeliegende Bebauungsmuster ist dennoch 

gut ablesbar geblieben.  

Ziele der Ortsbildschonzone Schmidholzstrasse: 

 Erhalt des äusseren Erscheinungsbildes als Ensemble (Volumen und Aussenraum, Massstäblich-

keit, Symmetrie der Nordfassaden) 

 Erhalt der hohen Siedlungsdurchgrünung (gartenstadtähnlicher Charakter, Beziehung Ge-

bäude – Garten) 

Die Baulinien werden wie folgt festgelegt: 

 Auf die Fassadenfluchten der bestehenden Gebäude wird eine Gestaltungsbaulinie gelegt.  

 Zwischen den Häusern wird eine Strassenbaulinie von einer Gebäudeecke zur nächsten gezo-

gen. Somit sollen die hohe Siedlungsdurchgrünung und das äussere Erscheinungsbild der als 

zusammengehörig wahrgenommenen Gebäudegruppe erhalten werden. 
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Mit dieser Massnahme wird die Durchgrünung bzw. Grundstruktur so weit gesichert, dass kein 

Neubau nach Norden rückt und so ein Bruch in der städtebaulichen Grundstruktur entsteht.  

 

Gestaltungsvorschriften "Reiheneinfamilienhaus-Siedlungen" 

Ziel der Gestaltungsvorschriften REFH ist es, die Bebauungsstrukturen der Siedlungen zu erhalten 

und dabei eine zeitgemässe Wohnfläche und Infrastruktur zu gewährleisten.  

Die Schutzwürdigkeit der REFH-Zeilen liegt in erster Linie in der städtebaulichen Anlage, welche 

sich durch die Lage der Hauptbaukörper zueinander ausdrückt. Der kommunale Schutz umfasst 

daher die Lage der Hauptbaukörper. Dabei soll verhindert werden, dass mit dem Hauptbaukörper 

von der ursprünglichen Lage abgewichen und somit die bauliche Gesamtanlage zerstört wird. 

Vor dem Hintergrund der haushälterischen Bodennutzung und der Verdichtung nach Innen soll 

die Möglichkeit geschaffen werden, die REFH so zu erweitern, dass sie den heutigen Wohnbedürf-

nissen von Familien entsprechen.  

Die Erweiterung soll einerseits mit einer Dachaufstockung (Wohnraumerweiterung) und ander-

seits mit einem strassenseitigen Anbau erfolgen. Damit eine Realisierung dieser Anbaute auf den 

zumeist übernutzten Parzellen überhaupt realisiert werden kann, zählen diese Anbauten nicht 

zur Nutzung.  

Eine gewisse Veränderung des Erscheinungsbildes der Siedlungen lässt sich mit dem Ausbau des 

Dachgeschosses und insbesondere mit den strassenseitigen Erweiterungen nicht vermeiden. Die 

Verdichtung nach innen, welche durch diese vergleichsweise moderaten Eingriffe in die Bebau-

ungsstruktur erreicht wird, gewichtet der Gemeinderat höher als den absoluten Schutz dieser 

Siedlungen. Nur wenn die heutigen Bedürfnisse an den Wohnraum gedeckt werden können, blei-

ben die Quartiere in ihrer heutigen Form, Qualität und Sozialstruktur erhalten. Werden keine Er-

weiterungsmöglichkeiten angeboten, ist eine schleichende Abwertung sowie Entvölkerung der 

Quartiere zu erwarten.  

Die angestrebten Erweiterungsmöglichkeiten wurden einerseits mit den neuen Gestaltungsvor-

schriften "REFH-Siedlungen" in den Zonenvorschriften Siedlung und anderseits mit der vorliegen-

den Planung "Gesamtrevision Bau- und Strassenlinienplan" umgesetzt.  

Untenstehender Auszug aus dem Schutz- und Schonzonenreglement: 
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Diesen Bebauungsvorschriften entsprechend werden die Strassenbaulinien wie folgt festgelegt: 

 Liegt der Gebäudeeingang der Strasse zugewandt, greifen die geplanten Gestaltungsvor-

schriften "Reiheneinfamilienhaus-Siedlungen". Konsequenterweise wird die Hauptbaulinie 

auf die bestehende Fassadenflucht gelegt. Somit wird die Lage der Hauptbaukörper gesichert.  

 Um die strassenseitigen Anbauten zu ermöglichen, werden zwei "weitere Baulinien" (soge-

nannte Stockwerkbaulinien) übereinander – einmal für das Erdgeschoss und einmal für das 

erste Obergeschoss – mit einem Abstand von 2.5m zur bestehenden Gebäudehauptfassade 

festgelegt. In diesem Bereich können die strassenseitigen Anbauten erstellt werden.  

  

Bei einzelnen Strassenzügen werden die Stockwerkbaulinien einen Strassenabstand von weniger 

als 3m aufweisen. Im Folgenden wird aufgelistet, bei welchen Strassen dieser Fall auftritt:  

 

 Privatstrasse parallel zur Emil Frey-Strasse (Parzelle Nr. 3430)  

 Schluchtstrasse 
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 Im Weissgrien 

 Waidsteinstrasse 

4.3 Mutation Zonenplan Siedlung 

Durch die im Bau- und Strassenlinienplan festgelegen Strassenlinien entstehen total 6 Flächen, die 

keine definierte Nutzung aufweisen. Um keine Widersprüche zwischen dem BSP und der aktuellen 

Zonierung zu schaffen, werden die Flächen als verbindlicher Planinhalt des Bau- und Strassenlini-

enplans mutiert. Diese Flächen ohne definierte Nutzung werden im Normalfall den angrenzenden 

Nutzungszonen zugeordnet.  

 Am Wahlenweg auf der Parzelle Nr. 213 werden 50m2 der Gewerbezone, 10m Gebäudehöhe 

zugeordnet. 

 An der Oberwilerstrasse auf der Höhe der Parzellen Nr. 2252 und 3304 werden 0.2m2 der 

Wohnzone 3 zugeordnet. 

 Auf Parzelle Nr. 2247, Fussweg zwischen Bottmingerstrasse und Kaspar Pfeiffer-Strasse werden 

58m2 der Wohn- und Geschäftszone 3 zugeordnet. 

 In der Gartenstadt auf der Höhe der Parzelle Nr. 2613 werden 26m2 der Zentrumszone 4 zuge-

ordnet. 

An der Ruchfeldstrasse (Parzelle Nr. 2283) auf der Höhe des Einbiegers in die Emil Frey-Strasse 

werden 35m2 der Grünzone zugeordnet. Somit wird diese Fläche nicht der angrenzenden Wohn- 

und Geschäftszone 4 angerechnet.  

Die Parzelle Nr. 4272 bei der Klusstrasse ist mit 423m2 die grösste Mutation im Los 1. Dort lag bis 

anhin ein Spielplatz in der Zone "Strasse innerhalb Zonenplan Siedlung". Um in Zukunft den 

Spielplatz sicherzustellen, soll die Fläche nicht der angrenzenden Wohnzone 2a zugeordnet wer-

den, sondern in eine öWA-Zone mit Zweckbestimmung 1 Schule, Kultur, Sport, Freizeit (LES II) 

umgezont werden. 

Die durch die Revision entstandenen Abweichungen der Grundzonen wurden in der Datenbank 

erfasst und werden mit der Genehmigung der Baulinien eingereicht. Die Mutationen sind in den 

Genehmigungsplänen ersichtlich. 

Im Anhang 2 zum Planungsbericht wird seitens der Gemeinde der Nachweis erbracht, ob die oben 

erwähnten Umzonungen einer Mehrwertabgabepflicht nach §49 des Zonenreglements der Ge-

meinde Münchenstein unterstehen.  
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5. Wechselwirkung mit anderen Planungsin-
strumenten 

5.1 Strassennetzplan  

Die Dimensionierungsgrundsätze leiten sich vom Strassennetz (Verkehrsfläche, Strassenkategorie) 

ab, welches vom Strassennetzplan (SNP) übernommen wurde.  

Bei Privatstrassen, die vom Charakter her mit einer Erschliessungsstrasse vergleichbar sind und eine 

grössere Anzahl Parzellen erschliessen, werden Baulinien gezogen. Bei kleineren Anmerkungspar-

zellen wird hierauf verzichtet. Auf die Ziehung von Strassenlinien wird verzichtet, da es keine ge-

setzlichen Handhabungen gibt, denn das RBG sieht nur für öffentliche Strassen Strassenlinien vor. 

Bei den folgenden Strassenzügen weicht die Gemeinde mit den Bau- und Strassenlinien, genauer 

mit dem Abstand der Baulinien, von der Strassenklassierung des Strassennetzplans ab. Hieraus ent-

steht eine Pendenz zur Anpassung des Strassennetzplans. 

 Die Ruchfeldstrasse ist heute als Erschliessungsstrasse mit Tempo 50 definiert. Auch mit einer 

denkbaren Reduktion auf Tempo 30 ist der Strassenraum noch zu eng. Es soll überprüft wer-

den, ob die Strasse nicht eher die Funktion eines Erschliessungswegs hat. 

 Die Klassierung des Wahlenwegs auf der Parzelle Nr. 213 als Fussweg ist zu überprüfen, da die 

Strasse bereits heute für die Familiengärten im Fohrlisrain als Erschliessungsstrasse dient.  

 Die Klassierung des Weges auf der Parzelle Nr. 2663 als Fussweg ist zu überprüfen. Die Strasse 

hat für die Anwohner eine klare Erschliessungsfunktion.  

 Die Klassierung der Parzelle Nr. 3430 als Fussweg ist zu überprüfen. Die Strasse hat für die An-

wohner eine klare Erschliessungsfunktion. 

 Die Parzelle Nr. 2505 ist eine Miteigentumsparzelle, deren südlicher, schmaler Abschnitt im 

Strassennetzplan als Fussweg festgelegt ist. Die Parzelle wird nicht als Strasse wahrgenom-

men. Eine Anpassung des Strassennetzplans erscheint angebracht. Der Fussweg ist entweder 

auf die komplette Parzelle auszudehnen oder komplett zu streichen.  

 Die Parzelle Nr. 3941 (Schluchtstrasse, privat) ist eine Miteigentumsparzelle, wird im Strassen-

netzplan jedoch als Erschliessungsweg ausgewiesen. Der Erschliessungsweg dient ausschliess-

lich der Anbindung für die Anwohner und weist keine Verbindungsfunktion auf. Die Parzelle 

wird nicht als Strasse wahrgenommen. Eine Aufhebung im Strassennetzplan ist zu prüfen. 

 Der Fussweg durch die Siedlung Im Steinacker (Parzelle Nr. 4666) ist privat und dient der inter-

nen fussläufigen Erschliessung der Siedlung. Eine Überprüfung der Funktion im Strassennetz-

plan erscheint sinnvoll. 

 Die Zuordnung des südlichen Abschnitts der Klusstrasse auf Parzelle Nr. 4272 (beidseits des 

Spielplatzes) als Erschliessungsweg ist nicht sinnvoll. Die Wege sind zu schmal und nicht be-

fahrbar. Daher sind sie im Strassennetzplan als Fussweg zu deklarieren.  

 Ferner sind zumindest Teile der Parzelle Nr. 4273 als Erschliessungsweg festzulegen.  
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 Die Zuordnung des Amselwegs als Erschliessungsweg ist anzupassen, da dieser nur für Land- 

und Forstwirtschaft nutzbar ist.  

Um die Pendenzen zu erledigen, wird eine Mutation des Strassennetzplans unabdingbar. Da die 

Gesamtrevision auf drei Losen basiert und auch in Los 2 sowie Los 3 weitere Pendenzen erwartet 

werden, wird parallel zum Los 3 oder nach Genehmigung aller Lose die Mutation des Strassen-

netzplans erarbeitet. Das Vorgehen wurde in Absprache mit dem Amt für Raumplanung festge-

legt.  

5.2 Zonenplan Siedlung 

Bei den Kompetenzstreifen werden die Strassenlinien auf die Aussenkanten der ausgebauten 

Strasse festgelegt. Die Fläche zwischen der Strassenlinie und der Parzellengrenze kommt in ihrer 

Funktion einer Verkehrsfläche gleich. Der Kompetenzstreifen bleibt in der angestammten Nut-

zungszone bestehen. Somit wird gewährleistet, dass die Fläche weiterhin zur anrechenbaren 

Grundstücksfläche gerechnet werden kann und massgeblich für die Berechnung der Bebauungszif-

fer bleibt.  

Die Schutz- und Schonzonenplanung (siehe Kapitel 4.2.5), welche kurz vor der Genehmigung steht, 

gibt den einzelnen Gebieten spezifische Vorschriften. Die vorliegende Bau- und Strassenlinienpla-

nung berücksichtigt die spezifischen Schutzvorschriften. Die Planung schafft keine Widersprüche, 

sondern komplettiert die Planungsabsichten der Schutz- und Schonzonenplanung. 

6. Vorprüfung 

Die Unterlagen zur kantonalen Vorprüfung wurden am 27. November 2019 von der Gemeinde beim 

Amt für Raumplanung eingereicht. Der definitive Vorprüfungsbericht wurde der Gemeinde am 

6. März 2020 zugestellt.  

Mehrheitlich handelt es sich um formale Änderungen und teils redaktionelle Korrekturen, welche 

in die Planung eingearbeitet wurden. Die Zielsetzungen und die Vorgehensweise bei der Festle-

gung der Bau- und Strassenlinien werden begrüsst.  

Folgende zwei Punkte hat das kantonale Amt für Raumplanung hervorgehoben:  

 Mutation Zonenplan Siedlung 

Durch die im Bau- und Strassenlinienplan festgelegten Strassenlinien entstehen sechs Flächen, 

die keiner definierten Nutzung zugewiesen sind. Um hier nachträglich keine Widersprüche 

mit der Zonenplanung zu schaffen, wurde vorgeschlagen, diese Flächen im Bau- und Strassen-

linienplan zu mutieren. Die Flächen werden im Normalfall der angrenzenden Nutzungszone 

zugeordnet. 

 Wechselwirkung mit anderen Planungsinstrumente 
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Durch die Festlegung der Bau- und Strassenlinien entstehen im Strassennetzplan gewisse Pen-

denzen. Diese sind mit oder nach der Beschlussfassung der Gesamtrevision, Bau- und Strassen-

linienplan, Los 3 mit einer Mutation des Strassennetzplan zu bereinigen.  

Der Gemeinderat folge diesen zwei Vorschlägen. Die Inhalte sind in die vorliegende Planung ein-

geflossen. Weitere Details zur Vorprüfung sind der Stellungnahme zum Vorprüfungsbericht im An-

hang des Planungsberichtes zu entnehmen.  

7. Öffentliche Mitwirkung 

7.1 Ablauf 

Das gesetzlich vorgeschriebene Mitwirkungsverfahren wurde wie folgt durchgeführt:  

Aufgrund der Corona-Situation wurde bewusst auf eine Veranstaltung verzichtet. Aus diesem 

Grund wurde ein Flyer erarbeitet, der über die wichtigsten Inhalte der Planung (Aufbau, Ziele, 

Grundsätze, Verfahrensablauf, Mitwirkungsmöglichkeiten, Fragen etc.) aufklärte. Der Flyer lag auf 

der Bauverwaltung auf und stand zudem auf der Website zur Verfügung. Zusätzlich wurden Sprech-

stunden angeboten.  

Die Mitwirkung erfolgte vom 22. Oktober 2020 bis am 3. Dezember 2020. Da keine Veranstaltung 

durchgeführt wurde, entschied sich der Gemeinderat bewusst für eine längere Mitwirkungsfrist als 

die gesetzlich vorgeschriebenen 30 Tage.  

Im Wochenblatt Nr. 43 vom 22. Oktober 2020 und im Amtsblatt Nr. 43 vom 22. Oktober 2020 wurde 

die Mitwirkung öffentlich publiziert.  

Die Unterlagen waren auf der Bauverwaltung während den Schalterstunden aufgelegt und auf der 

Website der Gemeinde jederzeit einsehbar.  

7.2 Ergebnisse (Bericht im Sinne §7 RBV) 

Im Laufe des Mitwirkungsverfahrens haben sich einige betroffene Einwohner auf der Bauverwal-

tung informieren lassen. Es sind jedoch keine Eingaben aus der Bevölkerung eingegangen. Das An-

gebot für Sprechstunden wurde nicht genutzt.  
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7.3 Publikation  

Da keine Mitwirkungseingabe eingegangen ist, wird auf die Erstellung eines Mitwirkungsberichtes 

verzichtet. Der Planungsbericht gibt somit genügend Auskunft über das durchgeführte Verfahren 

und dessen Resultat. Der Planungsbericht lag im Vorfeld der Gemeindeversammlung in der Gemein-

deverwaltung auf. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde in den Stimmbürgererläuterun-

gen zur Gemeindeversammlung hingewiesen.  

8. Beschluss- und Auflageverfahren 

8.1 Beschlussfassung 

Mit GRB Nr. 21/2021 vom 19. Januar 2021 verabschiedete der Gemeinderat die vorliegende Planung 

zuhanden der Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung.  

Die Beschlussfassung an der Gemeindeversammlung erfolgte am 23. März 2021 mit sehr grossem 

Mehr. 

8.2 Planauflage 

Die Planauflage wurde im Amtsblatt BL und im Wochenblatt für das Birseck-Dorneck Nr. 22 vom 3. 

Juni 2021 sowie auf der Homepage der Gemeinde Münchenstein publiziert. Die Auflagefrist dauert 

vom 3. Juni 2021 – 2. Juli 2021. Alle auswärtigen Grundeigentümerschaften, welche von der Pla-

nungsmassnahme betroffen sind, wurden schriftlich per eingeschrieben Brief über die Planauflage 

informiert. 

Publikation der Planauflage: 

 Amtsblatt Nr. 22 vom 3. Juni 2021 

 Wochenblatt Nr. 22 vom 3. Juni 2021 

 Homepage der Gemeinde Münchenstein, ab 3. Juni 2021 

 Eingeschriebener Brief an auswärtige Grundeigentümer vom 1. Juni 2021 

8.3 Einsprachenbehandlung 
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8.4 Genehmigungsantrag an Regierungsrat 

Der Gemeinderat beantragt dem Regierungsrat, den Bau- und Strassenlinienplan Siedlungsgebiet 

im Gebiet des Los 1 zu genehmigen. 

 

 

Namens des Gemeinderates: 

Die Präsidentin: Der Geschäftsleiter: 

 

Jeanne Locher-Polier Stefan Friedli 
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